
Q2: 2 Klausurersatzleistungen?? Rechtliche FOlgen??
Beitrag von „Mathemann“ vom 8. März 2022 20:32

Zitat von Bolzbold

Hier mal die offiziellen Vorgaben:

§9 OAVO:

(6) [...]

Für die Frage nach den Abiturbedingungen wäre (11) relevant:

Zitat von OAVO §9 Abs. 11

(11) In den Leistungskursen soll den Schülerinnen und Schülern im dritten Halbjahr der
Qualifikationsphase (Q3) Gelegenheit gegeben werden, eine Arbeit anzufertigen, die
nach Art und Umfang den Anforderungen der Abiturprüfung entspricht. Die Aufgabe
erwächst aus dem Lehrstoff des Halbjahres. Die Bearbeitungszeit kann im Unterschied
zur Abiturprüfung in Unterrichtsstunden statt in Zeitstunden bemessen werden.

Nur im LK, nur in der Q3.
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